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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.2007

Norm

EO §88 Abs2

AußStrG 2005 §45 IC1

AußStrG 2005 §62 A2

GBG §94 Abs2 G

GBG §122 A

GBG §126

Rechtssatz

Wird bei einer zwangsweisen Pfandrechtsbegründung nur die Vollzugsanordnung des vom Bewilligungsgericht

verschiedenen Grundbuchsgerichts angefochten, richtet sich das Rechtsmittelverfahren nach dem GBG, weil es nur um

den Vollzug der Pfandrechtseintragung und nicht um die Exekution selbst geht. Als Rekursgründe kommen nur solche

in Betracht, die sich aus dem Grundbuch ergebende Umstände betreffen.
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Auch; nur: Wird bei einer zwangsweisen Pfandrechtsbegründung nur die Vollzugsanordnung des vom

Bewilligungsgericht verschiedenen Grundbuchsgerichts angefochten, richtet sich das Rechtsmittelverfahren nach

dem GBG. (T1)
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